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Deutschland und die Zukunft 
der Vereinten Nationen
Im September 2020 begingen die Vereinten Nationen ihr 75. Gründungsjubiläum. Drei Jahre später 
nun feiert Deutschland seine 50-jährige UN-Mitgliedschaft. Beide woll(t)en ihre Geburtstage 
nutzen, um sich noch besser für zukünftige Herausforderungen aufzustellen. Diese guten Vorsätze 
lassen sich auf dem Weg zum Zukunftsgipfel im Jahr 2024 ausgezeichnet verbinden.

In ihrer politischen Erklärung formulierten die 
Mitgliedstaaten im Jahr 2020 zwölf Handlungs-
felder, in denen sie Fortschritte erzielen wollen, 

um »die Zukunft zu sichern, die wir wollen und 
die Vereinten Nationen, die wir brauchen«1.2 Die 
Staaten forderten UN-Generalsekretär António 
Guterres auf, Empfehlungen zu entwickeln, wie 
diese ›gemeinsame Agenda‹ umgesetzt werden 
könnte. Im September 2021 legte er seinen Bericht 
mit dem Titel »Unsere gemeinsame Agenda« (»Our 
Common Agenda« – OCA) vor. Ziel seiner Vor-
schläge ist es, die Vereinten Nationen für aktuelle 
und künftige Probleme besser zu befähigen, Schocks 
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und Krisen effektiver bewältigen und globale öf-
fentliche Güter wirksamer schützen zu können. 
Dafür soll die Weltorganisation in die Lage ver-
setzt werden, vernetzter und inklusiver zu agieren, 
eine zentrale Rolle in der Global Governance ein-
zunehmen und diese besser auf die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) und 
kommende Krisen auszurichten. Der Bericht ent-
hält rund 90 Vorschläge, einer davon ist der Zu-
kunftsgipfel (Summit of the Future), auf dem Staats- 
und Regierungsoberhäupter Reformmaßnahmen 
beschließen sollen.

Die UN, die wir zukünftig brauchen

Seit dem Jahr 2022 diskutieren die Mitgliedstaaten 
in der Generalversammlung über diese und weitere 
Empfehlungen. Nur bei wenigen Themen signali-
sierte eine Mehrheit eindeutige Unterstützung. 
Zum weiteren Vorgehen verabschiedeten die Mit-
gliedstaaten eine Modalitäten-Resolution, die den 
Zukunftsgipfel für September 2024 terminiert.3 
Auf Wunsch zahlreicher Entwicklungsländer wur-
de er auf nächstes Jahr verschoben, um dem Gipfel 
zur Halbzeitbilanz der Agenda 2030 nicht in die 
Quere zu kommen. Bis zur diesjährigen Eröff-
nungswoche der Generalversammlung soll festge-
legt werden, welche Themen der zu verhandelnde 
›Pakt für die Zukunft‹ – das vorgesehene Ab-
schlussdokument – behandeln soll. Dies ist die 
Aufgabe von der deutschen Ständigen Vertreterin 
bei den UN in New York, Antje Leendertse, als 
Ko-Moderatorin des Vorbereitungsprozesses und 
ihrem namibischen Kollegen Neville Gertze.4 Die 

  1 UN, UN75: The Future We Want, The UN We Need, www.un.org/sites/un2.un.org/files/2020/09/un75report_september_final_english.pdf
  2 Dieser Text baut auf einen vorherigen Beitrag der Autorinnen auf: »Summit of the Future« – Deutschland im Co-lead für die Vereinten Nationen, 

Der UN-Zukunftsgipfel 2024 als Chance und Herausforderung, SWP-Aktuell 2022/A 74, 2.12.2022, www.swp-berlin.org/publikation/summit-of-
the-future-deutschland-im-co-lead-fuer-die-vereinten-nationen

  3 UN-Dok. A/RES/76/307 v. 12.9.2022. 
  4 Siehe dazu auch das Interview mit Antje Leendertse, Ständige Vertreterin Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York, in diesem Heft.
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beiden Ko-Fazilitatoren stehen vor der Schwierig-
keit, für die insgesamt recht disparaten Reformvor-
haben eine ehrgeizige und zugleich realistische Vi-
sion zu entwickeln. Möglichst viele Stimmen müs- 
sen gehört und Konsense oder zumindest solide 
Mehrheiten aufgebaut werden.5

Komplexität und Konfliktlinien

Die Chancen für ambitionierte Reformen stehen 
auch aufgrund der geopolitischen Spannung und 
des Vertrauensverlusts vieler Länder des Globalen 
Südens nicht gut. Gleichzeitig zeigen die multiplen 
Krisen, wie notwendig die Stärkung multilatera -
len Regierens wäre. Handlungsfähige, reaktions-
schnelle UN, die auch für Prozesse, in denen sie 
bislang eher am Rande stehen, besser einbezogen 
sind und auch nichtstaatliche Akteure sinnvoll in-
tegriert, scheint im Interesse aller. Und so unter-
stützen auch viele Mitgliedstaaten Reformen. 
Aber es besteht wenig Einigkeit darüber, wie diese 
aussehen sollen. 

Die Konflikte zwischen den Mitgliedstaaten 
drehen sich vor allem um Souveränitätsvorbehalte 
und die Interpretation der UN-Charta, um Fragen 
des Verhältnisses zwischen dem UN-Sekretariat 
und den Mitgliedstaaten und um das Primat von 
Entwicklungsthemen und damit verbundene Ver-
teilungsfragen.6 Ersteres wird verschärft von Paki-
stan und einer Gruppe von Unterstützerstaaten 
vorgetragen.7 Letzteres wird vor allem von Kuba 
als Sprecher der Gruppe der 77 (G77) thematisiert. 
Beide Gruppen eint der Widerstand gegen zu viele 
Verhandlungen noch in diesem Jahr – das wird an-
gesichts der bereits bestehenden Belastung als 
Überforderung kritisiert. Darüber hinaus scheinen 
in den individuellen Stellungnahmen der Mitglie-
der beider Gruppen recht diverse Positionen auf. 
Die westlichen Staaten signalisieren allgemeine Un-
terstützung, betonen die Rolle der Menschenrechte 
und haben die üblichen Vorbehalte gegenüber neu 
hinzukommenden Ausgaben. Außerdem warnen sie 

vor Prozessen, die bestehende duplizieren oder zu-
mindest deren Arbeitslast noch erhöhen.

Teile der Zivilgesellschaft haben die Prozesse 
rund um das 75-jährige Bestehen der UN und den 
OCA-Bericht intensiv begleitet. Manche ihrer Vor-
schläge wurden im Bericht aufgegriffen. Einige 
Gruppen vertreten weitreichendere Reformideen, 
andere lehnen den Prozess insgesamt ab.8

Die Inhalte des Zukunftspakts

Anfang August 2022 teilte Guterres mit, welche 
der Themen aus seinem Bericht er für besonders 
wichtig hält und wohl auch für einigermaßen er-
folgsversprechend. Zu jedem Thema veröffentlicht 
er ein Kurzdossier (Policy Brief).9 Außerdem er-
nannte er ein Hochrangiges Beratungsgremium für 
wirksamen Multilateralismus (High-level Adviso-
ry Board on Effective Multilateralism – HLAB). In 
dessen Bericht werden sechs transformative Verän-
derungen und damit verbundene Maßnahmen vor-
geschlagen, die zusammen einen »Durchbruch für 
die Menschen und den Planeten«10 ermöglichen 
sollen. Es gibt unter den Mitgliedstaaten aber  
noch keinen Konsens, welche Themen sie für den 
Zukunftspakt aufgreifen wollen.

Am 21. September 2023 findet in New York ein 
Vorbereitungsgipfel auf ministerieller Ebene statt, 
bis zu dem die Themen des Zukunftspakts identi-
fiziert sein sollen. Das Treffen findet im Anschluss 
an den Gipfel zur Halbzeitbilanz der Ziele für 

  5 Siehe dazu auch den Beitrag von Christoph Heusgen und Sophie Eisentraut in diesem Heft.
  6 Siehe auch Marianne Beisheim, Konflikte in Verhandlungen zu UN-Reformen. Einsichten in den und aus dem Review des Hochrangigen Politischen 

Forums zu Nachhaltiger Entwicklung, SWP-Studie 2021/S 22, 9.12.2021, www.swp-berlin.org/publikation/konflikte-in-verhandlungen-zu-un-reformen
  7 Die Mitglieder der Gruppe variieren von Sitzung zu Sitzung. Sie umfasst meistens Ägypten, Algerien, Bolivien, Brasilien, Eritrea, Iran, Pakistan, 

Kuba, Russland, Syrien, Venezuela und Zimbabwe. Deren Ablehnung jeglicher inhaltlicher Verhandlungen vor dem SDG-Gipfel und ihr alleiniger 
Fokus auf zwischenstaatlichen Konsens kann auch als ›Spoilern‹ interpretiert werden.

  8 Coalition for the UN We Need: Interim People’s Pact for the Future. 2023 Civil Society Perspectives on the Summit of the Future, c4unwn.org/
wp-content/uploads/2023/05/Interim-Peoples-Pact-for-the-Future-Compressed.pdf; Civil Society Financing for Development (FfD) Group, 
Missing the Forest for the Trees. Response by the Civil Society FfD Mechanism to the SG’s Our Common Agneda Policy Brief 6 on ›Reforms to the 
International Financial Architecture‹, csoforffd.files.wordpress.com/2023/07/ffd-14.pdf

  9 Alle im Folgenden genannten Kurzdossiers finden sich hier: United Nations, Common Agenda, Policy Briefs, www.un.org/en/common-agenda/
policy-briefs

10 HLAB, A Breakthrough for People and Planet, highleveladvisoryboard.org/breakthrough/

Die Chancen für ambitionierte Reformen  
stehen auch aufgrund der geopolitischen 
Spannung nicht gut.
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nachhaltige Entwicklung (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) statt, sodass beide Gipfel auf-
einander aufbauen können. Die Ko-Fazilitatoren 
haben einen Vorschlag für den Umfang und die 
Elemente des Paktes vorgelegt (siehe Abbildung 1). 
Sie lehnen sich dabei stark an die zwölf Verpflich-
tungen der ›UN75‹-Erklärung an und greifen gleich-
zeitig die meisten der vom Generalsekretär vorge-
schlagenen Themen auf, die sie in vier Kapitel 
gruppieren.11

Kapitel 1: Nachhaltige Entwicklung und 
Finanzierung

Die Platzierung des Kapitels zu nachhaltiger Ent-
wicklung und Finanzierung zu Beginn sendet ein 
klares Signal, dass der Zukunftspakt in den Dienst 
der Agenda 2030 gestellt wird und auch den schlep-
penden Prozess zur Entwicklungsfinanzierung po-
sitiv beflügeln soll. Dies entspricht den Forderun-
gen vieler Entwicklungsländer, für die Entwicklung, 
Finanzen und Wirtschaft weiterhin die größten glo-
balen Baustellen sind. Die diskutierten Vorschläge 
sind divers und – wie auch die Verhandlungen ins-
gesamt – davon überschattet, dass Mitgliedstaaten 

den Ergebnissen des SDG-Gipfels nicht vorweg-
greifen wollen. 

Die Themen reichen von Maßnahmen zu Ent-
schuldung und fiskalischen Spielräumen über die 
Vorbeugung von Krisen bis hin zu einer umfangrei-
chen Reform der internationalen Wirtschafts- und 
Finanzinstitutionen. Viele Optionen hierfür wur-
den mit einigem Detail im HLAB-Bericht disku-
tiert, und auch das Kurzdossier des Generalsekre-
tärs wird sehr konkret.12 Laufende Debatten im 
Kontext von Weltbankreform, Klimafinanzierung 
und dem Forum für Entwicklungsfinanzierung wer-
den aufgegriffen und weitergeführt. 

Die Analyse des Generalsekretärs und seines auch 
von Finanzfachleuten besetzten Beratungsgremiums 
ist klar: Die Finanzarchitektur ist überholt, wird ak-
tuellen Bedürfnissen nicht gerecht und fördert durch 
die ungerechte Behandlung verschiedener Staaten-
gruppen Ungleichheit. Damit zementiert sie Unter-
entwicklung, anstatt zu ihrer Überwindung beizu-
tragen. Viele attestieren den Vorschlägen einen um- 
fangreicheren Reformwillen, wenn es etwa um die 
Veränderung der Stimmrechte im Internationalen 
Währungsfonds (International Monetary Fund – 
IWF) oder der Weltbank mithilfe eines Bevölke-
rungsfaktors geht oder um die Einrichtung einer 
neuen globalen Schuldenautorität, die unabhängig 
von Gläubigern und Schuldnern agieren und den 
seit langem geforderten internationalen Rechtsrah-
men für Staateninsolvenz entwickeln soll.13 Das 
Kurzdossier allein enthält rund 50 Vorschläge, die 
sich in sechs Kapitel gliedern: globale Wirtschafts-
politik, Schulden, internationale öffentliche Finanzen, 
globales finanzielles Sicherheitsnetz, Kapitalmarkt- 
regulierung und internationale Steuerarchitektur.

Ein weiteres Thema sind neue globale Standards 
für die Wohlstandsmessung, die neben der Wirt-
schaftskraft auch soziale und umweltbezo gene In-
dikatoren berücksichtigen. Wenn Aspekte, die für 
menschliches Wohlergehen, den Planeten und die 
Zukunft relevant sind, besser erfasst und gemessen 
werden, erwachsen daraus Anreize für ein Umsteu-
ern. Das dazugehörige Kurzdossier zu ›Jenseits des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP)‹ (›Beyond GDP‹) skiz-
ziert, wie der Zukunftspakt den Weg dafür bereiten 
soll, dass derartige globale Standards etabliert wer-
den: durch eine politische Festlegung, technische 
und wissenschaftliche Ausarbeitung und Kapazitä-
tenaufbau auf Ebene der Mitgliedstaaten.14

11 Das stellt nur den vorläufigen Stand dar (Juli 2023), da die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.
12 UN, Our Common Agenda, Policy Brief 6, Reforms to the International Financial Architecture, siehe auch Civil Society Financing for Develop-

ment (FfD) Group, a.a.O. (Anm. 8).
13 Bodo Ellmers, Reforming the International Financial Architecture: UN Secretary-General Suggests Comprehensive Reform Package, Global Policy 

Forum, 13.6.2023, www.globalpolicy.org/en/news/2023-06-13/reforming-international-financial-architecture-un-secretary-general-suggests
14 UN, Policy Brief 4, Valuing What Counts: Framework to Progress Beyond Gross Domestic Product.

Quelle: Ständige Vertretung Deutschland bei den UN, New York 2023.   
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Abbildung 1: Vorgeschlagene Struktur des Zukunftspakts
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Kapitel 2: Frieden und Sicherheit

Die von Guterres vorgeschlagene ›Neue Agenda 
für den Frieden‹ (New Agenda for Peace) ist Mitte 
Juli 2023 erschienen.15 Der Generalsekretär legt 
zwölf Empfehlungen vor, um Prävention zu stär-
ken, systemische Konfliktursachen integrierter 
und neuartige Risiken frühzeitiger anzugehen und 
Friedensmissionen effektiver auszugestalten – 
auch unter Einbezug der Afrikanischen Union 
(AU). Guterres greift hier Vorschläge des HLAB-
Berichts zur Regulierung künstlicher Intelligenz 
sowie von autonomen Waffensystemen auf. Die 
zwölfte Empfehlung ist der Stärkung der kollekti-
ven Friedenssicherung gewidmet und umfasst Re-
formen des Sicherheitsrats und der Kommission 
für Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Com-
mission – PBC) sowie eine stärkere Nutzung der 
Generalversammlung, um unter anderem Abrüs-
tung voranzubringen. Die Debatte über diese Vor-
schläge hat gerade erst begonnen.16

Kapitel 3: Digitale Kooperation

Unter der Ägide des neuen Technologiebeauftrag-
ten des Generalsekretärs wurden Vorschläge für 
einen Globalen Digitalpakt erarbeitet, den die 
Ko-Fazilitatoren aus Ruanda und Schweden ver-
handeln.17 Das Kurzdossier beschreibt, dass der 
Pakt selbst Prinzipien, Ziele und eine Reihe von 
Akti vitäten definieren könne – etwa Fonds, Pro-
jekte, Datenbanken, Forschung.18 Darüber hin-
aus wird vorgeschlagen, mittels einer neu zu 
schaffenden UN-Kommission die Zusammenar-
beit der bestehenden Ins titutionen zu fazilitieren 
und damit bestehende Lücken in der Architektur 
der globalen Digital-Governance zu füllen. Ein 
jährliches Forum für digitale Zusammenarbeit 
soll die Beschlüsse nachhalten und gemeinsames 
Lernen ermöglichen. Des Weiteren schlägt Guter-
res vor, in Zeiten von gezielten Falschmeldungen 
einen Verhaltenskodex für mehr Integrität öffent-
licher Informationen zu verabschieden.19 Einige 
Entwicklungsländer setzen sich für einen breite-

ren thematischen Zuschnitt des Kapitels ein und 
wollen Technologietransfers in allen Bereichen 
hinzunehmen.

Kapitel 4: Transformation des globalen 
Regierens für die Zukunft

Dem vierten Kapitel lassen sich die meisten der 
Vorschläge des Generalsekretärs zu innovativen 
Arbeitsmethoden der UN zuordnen. Einige Mit-
gliedstaaten wollen auch die ›klassischen‹ Refor-
men der Hauptorgane auf der Agenda sehen, also 
etwa des Sicherheitsrats, der Generalversamm-
lung, des Wirtschafts- und Sozialrates (Economic 
and Social Council – ECOSOC) sowie des Sekre-
tariats, während andere auf die bereits existieren-
den Prozesse verweisen. Im Folgenden soll es um 
jene Änderungsvorschläge zu den Arbeitsmetho-
den gehen, die auf Zukunftsthemen ausgerichtet 
sind.

Beim Thema Jugendbeteiligung geht es darum, 
den bereits getroffenen Beschluss zur Einrichtung 
eines Büros der Vereinten Nationen für Jugendfra-
gen so zu ergänzen, dass junge Menschen mög-
lichst inklusiv und ergebnisorientiert eingebunden 
werden können.20 Der Generalsekretär wirbt für 
eine Reihe von Prinzipien, die die Jugendbeteili-
gung auf internationaler und nationaler Ebene an-
leiten sollen. Entsprechend ausgestaltete nationale 
Konsultationsgremien sollen die Basis für ein be-
gleitetes UN-Jugendforum (›UN Youth Townhall‹) 
in New York sein, an dem Jugendliche aus aller 
Welt teilnehmen können sollen. 

15 UN, Our Common Agenda, Policy Brief 9, A New Agenda for Peace.
16 Gowan, Richard, What’s New about the UN’s New Agenda for Peace?, International Crisis Group, 19.7.2023, www.crisisgroup.org/global/

whats-new-about-uns-new-agenda-peace sowie Richard Ponzio/Nudhara Yusuf, Will the New Agenda for Peace and Summit of the Future 
Transform the UN?, PassBlue, 20.6.2023, www.passblue.com/2023/06/20/will-the-new-agenda-for-peace-and-summit-of-the-future- 
transform-the-un/

17 President of the UN General Assembly, 27.10.2022, www.un.org/pga/77/wp-content/uploads/sites/105/2022/10/Letter-from-the-PGA-OCA-
Global-Digital-Compact-Co-facs.pdf

18 UN, Our Common Agenda, Policy Brief 5, A Global Digital Compact – an Open, Free and Secure Digital Future for All.
19 Ebd., Policy Brief 8, Information Integrity on Digital Platforms.
20 Ebd., Our Common Agenda, Policy Brief 3, Meaningful Youth Engagement in Policy and Decision-making Processes.

Guterres wirbt für eine Reihe von Prinzipien, 
die die Jugendbeteiligung auf internationaler 
und nationaler Ebene anleiten sollen. 
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Bereits seit Sommer 2021 wird eine Erklärung 
zu zukünftigen Generationen zwischenstaatlich ver-
handelt.21 Nun liegt das Kurzdossier des General- 
sekretärs vor, und die Botschafterinnen der Nie-
derlande und Jamaicas haben ein Eckpunktepapier 
erstellt.22 Die Vorschläge sind alle darauf aus-
gerichtet, die Belange zukünftiger Generationen 
verstärkt in UN-Prozesse einzubeziehen. Wäh-
rend eine Staatenmehrheit dieses Anliegen unter-
stützt, äußern einige Besorgnis über Zielkonflikte 
mit den Bedürfnissen aktueller Generationen und 
es gibt auch keinen Konsens über das passende 
Format. In der Diskussion sind ein Sondergesand-
ter, ein Bericht zu globalen Risiken, Zukunftsla-
bore, Dialoge zur Vorausschau bis hin zu einem 
UN-Forum. 

Auf jeden Fall sollen die UN auf zukünftige glo-
bale Schocks besser vorbereitet sein. Mit seinem 
Vorgehen beim nun mittlerweile nicht mehr verlän-
gerten Schwarzmeerabkommen über die Ausfuhr 
von Getreide zwischen der Ukraine und Russland 
hatte der Generalsekretär verdeutlicht,23 was er 
mit seiner Idee einer Notfallplattform anstrebt: 
keine neue Bürokratie, sondern wirksames und 
vernetztes Handeln unter Mitarbeit relevanter Ak-
teure. Aber nicht alle Mitgliedstaaten wollen den 
UN-Apparat und seine Kooperation mit nicht-
staatlichen Akteuren ausbauen. China, Russland, 
Pakistan und weitere G77-Staaten verweisen dar-
auf, dass die UN eine zwischenstaatliche Organi-
sation seien und daher Mitgliedstaaten das Sagen 
haben sollten, nicht das Sekretariat. Sie streben 
zumindest eine Kontrolle durch die Generalver-
sammlung an.

Auch das Thema Stärkung der UN-Institutio-
nen im Umweltbereich taucht im Vorschlag der 
Ko-Fazilitatoren für den Zukunftspakt auf. Der 

HLAB-Bericht beschreibt einen gesunden Planeten 
als »globales Gemeinschaftsgut« – ein Begriff, der 
von einzelnen Mitgliedstaaten zurückgewiesen wird. 
Vorgeschlagen wird ein »Pakt für Mensch und Pla-
net« zur Lösung der Dreifachkrise – Klima, Biodi-
versität, Verschmutzung –, der bis zum Zukunfts-
gipfel entwickelt werden soll. Neben einer Aufwer- 
tung des UN-Umweltprogramms (Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen – UNEP) und der 
Umweltversammlung (United Nations Environ-
ment Assembly – UNEA) wird unter anderem auch 
eine verbesserte Kreislaufwirtschaft als wichtiger 
Hebel empfohlen. Inhaltlich wurde all dies bislang 
noch nicht von den Mitgliedstaaten diskutiert. Je-
doch wird die Aufwertung der Umweltgovernance 
von einigen Ländern als unausgewogen zurückge-
wiesen.

Weitere Vorschläge für einen effektiveren Multi-
lateralismus sind in der Diskussion. Der Generalse-
kretär hatte bereits im OCA-Bericht notwendige 
Schritte hin zu einer ›UN 2.0‹ benannt: bessere 
Datenanalyse und Kommunikation; mehr Innova-
tion und digitale Transformation; strategische Vor-
ausschau; Leistungs- und Ergebnisorientierung.24 

Der HLAB-Bericht ruft nach einem »Multilatera-
lismus, der den Menschen und den Planeten in den 
Mittelpunkt stellt«25. Allerdings wird dies kaum 
operationalisiert.

Die UN ›fit machen‹

Die Mehrheit der Mitgliedstaaten hat während der 
Verhandlungen klar gemacht, dass der Zukunfts-
gipfel auf dem SDG-Gipfel aufbauen solle. Auch 
der UN-Generalsekretär bezeichnet ›Unsere Ge-
meinsame Agenda‹ als Beschleuniger für die SDGs 
und spricht von den »Zwillingsgipfeln« (»twin 
summits«): Beim SDG-Gipfel könnten die Mit-
gliedstaaten festlegen, in welchen Bereichen sie vor-
angehen wollen, während sie beim Zukunftsgipfel 
die multilateralen Kapazitäten dafür stärken soll-
ten. Entsprechend stellen alle Kurzdossiers Quer-
bezüge zwischen den SDGs und den diskutierten 
Reformen heraus. Auch das Treffen der Ministe-
rinnen und Minister am 21. September soll mit ei-
nem ›SDG-Moment‹ beginnen, der die Ergebnisse 
des SDG-Gipfels reflektiert.

21 Ebd., Policy Brief 1, To Think and Act for Future Generations. 
22 Ebd., Policy Brief 1, To Think and Act for Future Generations sowie UN, General Assembly of the United Nations, President of the 77th Session, 

Letter from the President of the General Assembly – Issues Paper for the Declaration on Future Generations, www.un.org/pga/77/2023/07/18/
letter-from-the-president-of-the-general-assembly-issues-paper-for-the-declaration-on-future-generations/

23 Hier gelang es dem UN-Generalsekretär, Expertise aus UN-System, Privatsektor und Zivilgesellschaft zu humanitären, entwicklungspolitischen 
und logistischen Fragen zu bündeln.

24 Das Kurzdossier zu UN 2.0 lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Mehrheit der Mitgliedstaaten hat  
klar gemacht, dass der Zukunftsgipfel auf dem 
SDG-Gipfel aufbauen solle. 
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In 2020, the United Nations celebrated its 75th anniversary. Three years later, 
Germany celebrates 50 years of UN membership. Both of these milestones 
are occasions to better prepare for future global governance challenges. The 
Summit of the Future in 2024 can be a culmination for these good intentions. 
With Germany’s Permanent Representative as co-facilitator for the summit 
preparations, Germany can weigh in and contribute to urgently needed 
multilateral reforms. As of yet, ambitious reforms are hardly within reach. At 
the same time, numerous crises demonstrate how crucial a more effective, 
inclusive and responsive UN would be, especially in areas where it has so far 
been sidelined.
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Während der Millenniumsgipfel im Jahr 2000 
oder der Weltgipfel im Jahr 2005 auf UN-Refor-
men fokussierten, setzt die Agenda des Zukunfts-
gipfels weitere Schwerpunkte, wenn es etwa um 
Verhaltensänderungen auf nationaler Ebene oder 
um Reformen der internationalen Finanzarchitek-
tur geht. Angesichts der aktuellen politischen Pola-
risierung dürfte der Zukunftsgipfel die UN kaum 
mit einem Schlag zum handlungsfähigen Manager 
multipler Krisen machen. Doch mit Hilfe kurz- 
und mittelfristig umsetzbarer Maßnahmen und 
längerfristiger Reformprozesse kann es gelingen, 
die Weltorganisation besser für die Krisenbearbei-
tung zu präparieren. Dafür sind noch viele Hürden 
zu überwinden.

Voraussichtlich wird der Zukunftspakt eine Mi-
schung verschiedener Elemente sein. Erstens, Be-
schlüsse über sofort umzusetzende Veränderun-
gen: Für welche Themen das erreicht werden kann, 
ist noch offen – eventuell die Deklaration zu zu-
künftigen Generationen oder Stärkung der PBC. 
Zweitens, Impulse für bereits laufende Prozesse, 
die mit neuem Impetus weitergeführt werden sol-
len – etwa für die klassischen UN-Reformen. Drit-
tens, Beschlüsse zu neu angeschobenen UN-Pro-
zessen, die jedoch auf frühere Verhandlungen oder 
Befunde aufbauen können – beispielsweise zum 
Globalen Digitalpakt, ›Beyond GDP‹.

Chance für eine proaktive und kohärente 
deutsche UN-Politik

Die Entscheidung, den Vorbereitungsprozess zu 
ko-fazilitieren, hat Deutschland ins New Yorker 
Rampenlicht gerückt. Im 50. Jahr der deutschen 
UN-Mitgliedschaft übernimmt die Ständige Ver-
treterin der Bundesrepublik gemeinsam mit ihrem 
namibischen Kollegen Verantwortung für einen 
Prozess, der viele Bereiche der Arbeit der Vereinten 
Nationen berührt. Deutschland kann in einem 
geopolitisch konfliktiven Umfeld mit Gewicht auf-
treten und zu dringend erforderlichen multilatera-
len Fortschritten beitragen. Das mag dann auch im 
Jahr 2026 der Bewerbung für einen nichtständigen 
Sitz im Sicherheitsrat zuträglich sein. In der natio-
nalen Sicherheitsstrategie bekennt sich Deutsch-
land zur Stärkung der Vereinten Nationen: Deutsch- 
land wolle sein Engagement fortentwickeln und sei 
bereit, global Verantwortung zu übernehmen.

Es wäre hilfreich, wenn die gesamte deutsche 
Bundesregierung diese Chance ergreifen würde. 

Sie sollte die ressortübergreifende Verständigung 
zu diesem Prozess nutzen, um eine künftig proak-
tivere UN-Politik aus einem Guss zu entwickeln 
und zu kommunizieren. In die inhaltlichen Debat-
ten sollten auch der Haushaltsausschuss des Bun-
destags und das Finanzministerium früh einbe-
zogen werden, denn in der Vergangenheit haben 
finanzielle Vorbehalte das deutsche Engagement 
für UN-Reformen ausgebremst. Für Deutschland 
als zweitgrößtem Beitragszahler, der im Jahr 2021 
rund sechs Milliarden US-Dollar26 aus verschiede-
nen Budgetlinien in die UN investierte, wäre es 
sinnvoll, auf Basis eines klaren UN-Profils Priori-
täten zu setzen, wofür sich Deutschland mit Inves-
titionen stark machen will. 

Eine erste Chance hierfür ergibt sich in der 
hochrangigen Woche im September 2023, zu der 
Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere Mitglieder 
des Kabinetts nach New York reisen. Anlässlich 
des 50. Jubiläums will Deutschland ein ›Deutsches 
Versprechen‹ (›German Pledge‹) vorlegen. Die da- 
mit verbundenen Zusagen sollten zum einen für ein 
glaubwürdiges Eintreten für die Agenda 2030 ste- 
hen, zum anderen für einen effektiven, vernetzten, 
inklusiven und damit zukunftsfähigen Multilatera-
lismus.

25 HLAB, Rebuild Trust in Multilateralism, Shift 1, S. 13, highleveladvisoryboard.org/breakthrough/
26 Deutscher Bundestag, Drucksache 20/6247, 29.3.2023, www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-942282


